
















 

 
 
 
 
Stellungnahme zum Vorhaben 
Gemarkung Nünchritz, Lkr. Meißen, B-Plan "Solarpark Nünchritz" und 2. 
Änderung Flächennutzungsplan (FNP), Proj.-Nr. 23-068 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im Rah-
men der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Das Vorhabenareal ist Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten 
Umfeld des Vorhabenareals „Solarpark Nünchritz“ befinden sich zahlreiche ar-
chäologische Kulturdenkmale. Sie zeigen die hohe archäologische Relevanz 
des gesamten Vorhabenareals deutlich an und sind nach § 2 SächsDschG 
Gegenstand des Denkmalschutzes. Ein bekanntes Bodendenkmal ist vom 
Vorhaben direkt betroffen (Gräberfeld der Jungbronzezeit [D-71930-02]). Die 
geplante Punktfundamente werden die vorhandenen Gräber stark in Mitlei-
denschaft ziehen, weshalb in dem ausgewiesenen Bereich Ausgrabungen 
vorgenommen werden müssen. 
 
Nach § 14 SächsDschG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden.  
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauar-
beiten müssen im Bereich des eingetragenen Denkmals sowie in den Berei-
chen, wo der Oberboden abgeschoben werden soll (darunter Baustrassen und 
Baustelleneinrichtungsflächen) durch das Landesamt für archäologische Gra-
bungen mit ausreichend zeitlichen Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen 
durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht aus-
zugraben und zu dokumentieren.  
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Der künftige Vorhaben-/Erschließungsträger kann im Rahmen des Zumutbaren an 
den notwendigen Kosten der archäologischen Ausgrabungen im gesamten Gebiet 
des B-Planes beteiligt werden (§ 14, Abs. 3 SächsDschG). Der zeitliche und finan-
zielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in einer zwischen Vor-
haben-/Erschließungsträger und Landesamt für Archäologie abzuschließenden öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Landesamt für Archäologie wird emp-
fohlen. 
 
Diese Sätze sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen, um die Untere Bau-
aufsichtsbehörde und den künftigen Vorhaben-/Erschließungsträger von der Genehmi-
gungspflicht zu informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Patricia van der Burgt 
Referentin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
D/UD  
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23-068 Bebauungsplan "Solarpark Nünchritz" der Gemeinde Nünchritz - 
Vorentwurf von 04/2024 
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
- Agrarstruktur (wegen der Lage in einem Vorranggebiet für Landwirt-

schaft) 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] E-Mail des Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten aus Erkner, Frau 

Knauer, vom 26.06.2024 zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Solar-
park Nünchritz“ der Gemeinde Nünchritz und Vorentwurf der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans der VG Nünchritz/ Glaubitz mit digitalen Pla-
nungsunterlagen [2] 

[2] Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten: Vorentwurf des Bebau-
ungsplans „Solarpark Nünchritz“; bestehend aus Planzeichnung (M 
1 : 2.000), Begründung und Umweltbericht; Vorentwurf April 2024 

[3] Geodatenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie mit Archiv- und Datenbestand des Staatlichen Geo-
logischen Dienstes - Bohrungsdaten, Gutachten, Berichte, thematische 
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Karten, vorhandene Untergrundmodelle, Geologische Karten (hier: Geologische Karte von 
Sachsen M 1: 400.000, Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen 
M 1: 50.000, Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze M 1: 100.000) 

[4] RStO 12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Arbeitsgruppe Infrastruk-
turmanagement, Köln, 2012. 

[5] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 
den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt „Ra-
diologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“ (Alt-
lastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[6] Bebauungsplan „Solarpark Nünchritz, Vorentwurf Fassung 04/2024  
[7] Raumplanungsinformationssystem (RAPIS) des Freistaates Sachsen 
[8] Geoportal Sachsenatlas Bodenwertzahlen 
[9] Regionalplan Oberes Elbtal – Osterzgebirge, 2. Fortschreibung 2020 
[10] EEG 2023 
 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben keine Bedenken entgegen.  
 
Wir empfehlen, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die unter Punkt 2 folgenden 
geologischen Hinweise sowie die Hinweise seitens der Agrarstruktur unter Punkt 3 zu 
berücksichtigen. 
 
Gegenwärtig [5] liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlas-
senschaften für dieses Plangebiet vor.  
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie Be-
lange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
Wir bitten darum das LfULG über das Abwägungsergebnis vor Beschlussfassung zu in-
formieren (Vgl. § 4 SächsUIG). 
 
 
2 Geologie 
 
2.1 Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den mit [2] vorgelegten Bebau-
ungsplan „Solarpark Nünchritz“.  
 
Im Rahmen des weiteren Verfahrens bitten wir jedoch um Berücksichtigung der nach-
folgenden Hinweise. 
 
2.2 Hinweise 

 
2.2.1 Geologie / Baugrund 
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Der Untergrund des Plangebietes wird gemäß [3] aus Zweiglimmergneis der Großen-
hain-Gruppe gebildet, welcher mit bis zu 7 m mächtigen quartären Schmelzwasserabla-
gerungen (Glazifluviatiler Sand und Kies (Nachschüttbildungen)) überlagert ist. 
 
Ca. 1000 m westlich des Plangebietes verläuft die NE-SW streichende Nünchritzer Stö-
rung. 
 
Sofern Verkehrswege nach RStO 12 [4] errichtet werden sollen, ist das Plangebiet der 
Frosteinwirkungszone II zuzuordnen. 
 
Im Vorfeld von Baumaßnahmen wird die Durchführung von orts- und vorhabenskonkre-
ten Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 und DIN 4020 empfohlen. Der geo-
technische Bericht dazu sollte u. a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu den Grund-
wasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen (einschließlich 
Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich der gewählten Bauverfahrensweisen (z. B. 
Erdarbeiten, Bohrarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten Maßnahmen nach 
DIN EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zugeordnet werden, die den notwendigen 
Umfang an Erkundungsmaßnahmen und an zu erbringenden Nachweisen eingrenzt. 
Falls sich bautechnische Vorgaben ändern oder auch die angetroffenen geologischen 
Verhältnisse von den erkundeten abweichen, sollte eine Überprüfung und ggf. Anpas-
sung der jeweiligen Baugrunduntersuchung erfolgen. 
 
2.2.2 Geodaten 
 
Geologische Informationen in Form von Schichtenverzeichnissen von Bodenaufschlüs-
sen können bei Interesse unter der URL www.geologie.sachsen.de recherchiert, und so-
fern geeignet, in Baugrunduntersuchungen integriert werden. Zur Übergabe der Schich-
tenverzeichnisse senden Sie bitte eine Email-Anfrage an 
bohrarchiv.lfulg@smekul.sachsen.de. 
 
Weitere, z. T. interaktive Geodaten, wie geologische, geophysikalische, ingenieurgeolo-
gische, hydrogeologische und rohstoffgeologische Karten stehen Ihnen ebenfalls unter 
der URL www.geologie.sachsen.de sowie im Geoportal Sachsenatlas unter www.geo-
portal.sachsen.de zur Verfügung. 
 
2.2.3 Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen 
 
Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie 
die dazu gehörigen Nachweisdaten sind spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG 
als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate 
nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fach-
daten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche etc.) zu übermitteln. 
Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gut-
achten) angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss 
der geologischen Untersuchung an die zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu über-
mitteln (§ 9, 10 GeolDG). 
 
Wir bitten um Übernahme eines entsprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 
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Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer 
Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Bohranzeige“ 
verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax“ elektronisch erfolgen 
(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba). 
 
Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgeset-
zes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen mit 
geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeo-
logische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Land-
kreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt. 
 
 
3 Agrarstruktur 

Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Belange der Agrarstruk-
tur und Landwirtschaft.  

Wir weisen darauf hin, dass die Belange der Landwirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8b 
BauGB im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen und gemäß § 1 Abs. 7, § 1a 
Abs. 2 Satz 3 BauGB abzuwägen sind. Die Notwendigkeit der Umwandlung von land-
wirtschaftlichen Flächen soll begründet werden (§ 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB).  

Durch das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Nünchritz“ sollen 
rd. 67,58 ha landwirtschaftliche Nutzfläche überplant und langfristig der landwirtschaftli-
chen Nutzung entzogen werden (Nutzungsdauer der PV-Anlage ca. 20 bis 30 Jahre). 
Dadurch sind die Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur berührt. 

Begründung: 

Der B-Plan soll als sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung für die Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflächen-
anlage (SO Photovoltaik 1 bis 3) festgesetzt werden. Damit werden die landwirtschaftli-
chen Flächen langfristig der Nutzung entzogen.  

Gemäß den Planunterlagen wurde eine Alternativenprüfung hinsichtlich in Frage kom-
mender Flächen innerhalb des Gemeindegebietes Nünchritz durchgeführt (Begründung 
Bebauungsplan, Pkt. 6. Und 6.1). Eine Prüfung technischer Alternativen der Photovol-
taik-Anlage (Herstellung einer Agri-Photovoltaik-Anlage) wurde dagegen nicht vorge-
nommen. Eine solche Agri-Photovoltaik-Anlage ermöglicht die gleichzeitige Nutzung der 
Fläche für die Landwirtschaft als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels PV-
Anlage als Sekundärnutzung und ermöglicht so eine höhere ökologische und ökonomi-
sche Effizienz der Landnutzung.   

Der Beurteilung der teilweisen Lage der westlichen Teilfläche des Vorhabengebietes im 
Vorranggebiet Landwirtschaft durch die zuständige Raumordnungsbehörde wird mit die-
ser Stellungnahme nicht vorgegriffen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 



Gemeinde Nünchritz 
Glaubitzer Straße 10 
01612 Nünchritz 

seit 1 908 aktiv für 
Naturschutz · Denkmalpflege · 
Heimatgeschichte · Volkskunde 

01 067 Dresden, Wilsdruffer Str. 11 /1 3 
Tel.: 0351/4956153 Fax: 0351/4951559 

per E-Mail an: 
buergermeisterin@nuenchritz.de; 
beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de 

Unser AZ: 14936jS 
Bearbeiterin: Juliane Schaefer 
Ihr AZ: 2 3-068 
Ihr Schreiben vom: 26.06.2024 

19.07.2023 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Solarpark Nünchritz" mit 2. partieller 
Änderung des Flächennutzungsplans der VG Nünchritz/Glaubitz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am genannten Verfahren und die Übersendung der Unterlagen. 

Die Gemeinde Nünchritz möchte Baurecht für eine ca. 68 ha große Photovoltaik-Freiflächenanlage auf 
bisher landwirtschaftlich genutztem Ackerland zu schaffen. Dazu ist zusätzlich eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes (FNP) erforderlich, in dem das Plangebiet bisher als Fläche für die Landwirt 
schaft ausgewiesen ist. 

Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. lehnt das Vorhaben sowie die damit einher 
gehende partielle Änderung des Flächennutzungsplans aufgrund mangelnder Vereinbarkeit mit den 
Vorgaben der bestehenden Raumplanung sowie mangelhafter Beachtung artenschutzrechtlicher 
Aspekte ab. 

Die Unvereinbarkeit mit den einzelnen raumordnerischen Grundsätzen und Zielen werden im Folgenden 
detailliert behandelt: 

1. Landesentwicklungsplan Z. 5.1.1 (s. Begründung B-Plan S. 10): 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PVFA) sind durch ihre große Flächenabdeckung und die damit 
einhergehende Nutzungseinschränkung weder eine flächensparende Energieerzeugungart, noch 
mit einem Wirkungsgrad von 10-20 % effizient. Die Gemeinde Nünchritz ist aufgefordert, nach der 
Ausschöpfung jedes technisch möglichen Einsparpotenziales zunächst alle anthropogen vorgepräg 
ten Standorte für eine solchartige Energieerzeugung zu nutzen. Besonders geeignet sind z. B. 
Dächer von Industrieanlagen und in Gewerbegebieten sowie Park- und Lagerplätze. Photovoltaik 
auf riesigen Freiflächen ist auch keine naturverträgliche Energieerzeugung, da durch sie bspw. Fort 
pflanzungs- und Nahrungshabitate für Bodenbrüter wie den Kiebitz und die Feldlerche und 
Nahrungs- und Jagdhabitate für Schreit- und Greifvögel großflächig verloren gehen. 

2. Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge Z 4.2.1.6 (s. Begründung B-Plan S. 14): 

Nach dem hier zitierten Antwortschreiben des Regionalen Planungsverbandes zum Vorranggebiet 
(VRG) Arten- und Biotopschutz ist das Quell- und Einzugsgebiet des Zschaitenbaches vollständig 
von Bebauung freizuhalten, auch von Zaunelementen und mit deren Errichtung verbundenen 
Bodenverdichtung. Das Plangebiet ist entsprechend zu verkleinern. 

Landesverein Sächsischer Heimatschutze.V. - seit 1908 in Sachsen tätig 
Verein für Naturschutz • Heimatgeschichte • Denkmalpflege • Volkskunde 

Wilsdruffer Straße 11 /13, 01 067 Dresden 
www. saech s i sch er-hei matsch utz.d e, E-M ai 1: land esve rei n@saech s isc her-heim atsch utz. de 

Ostsächsische Sparkasse Dresden IBAN: DE87 8505 0300 31 20 0898 68 
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Die Einordnung des Gebietes als Vorbehaltsgebiet (VBG) Arten- und Biotopschutz geschah nicht 
ohne Grund. Die Gemeinde Nünchritz sei darauf hingewiesen, dass auch Nahrungsstätten und 
Jagdhabitate mit dem § 44 BNatSchG geschützt sind. Ebenso fallen regelmäßig genutzte Rast 
stätten unter den gesetzlichen Schutz. Diese Rechtslage wurde regionalplanerisch berücksichtigt 
und ist daher im Bebauungs- und Flächennutzungsplan weiter zu beachten. Eine Verdrängung der 
Arten auf andere Flächen, auch wenn sie aus menschlicher Sicht geeignet(er) erscheinen, erfüllt 
damit einen Verbotstatbestand. Das VBG Arten- und Biotopschutz ist in Gänze zu erhalten, das 
Plangebiet entsprechend auf den westlichen Teil zu beschränken. 

3. Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge Z 4.2.1.5 (s. Begründung B-Plan S. 16): 

Durch die großflächige Überplanung von ausgeräumten Ackerflächen, auf denen landschafts 
gliedernde Gehölzstrukturen und Ackerrandstreifen vorgesehen waren, kann mit der Überbauung 
durch eine technische Anlage mit einer Ausdehnung von ca. 1,5 km x 600 m das regional planerische 
Ziel nicht mehr umgesetzt werden. Das Ziel eines Biotopverbundes wird durch die 
landschaftszerschneidende Wirkung der PVFA völlig konterkariert. Der Hinweis in der Begründung, 
dass eine „Eingrünung von PVA durch lineare Gehölzstrukturen [ ... ] grundsätzlich möglich" ist, hilft 
in der Praxis bei solch riesigen monotonen flächenüberdeckenden Anlagen nicht bei der Schaffung 
von Strukturreichtum in der Landschaft. Die Realität zeigt, dass Gehölzstrukturen - selbst wenn sie 
noch in den Planunterlagen verzeichnet sind - aufgrund ihres (zukünftigen) Schattenwurfes auf die 
Solarmodule nicht angelegt werden. Bestehende Gehölze werden entlang der Ost-, West- und 
Südseiten radikal eingekürzt bzw. ganz eliminiert. Hier ist die Untere Naturschutzbehörde aufge 
rufen, die Umsetzung von praktikablen Ausgleichsmaßnahmen zu begleiten. 

4. Den Feststellungen auf S. 16 der Begründung zum Bebauungsplan (S. 13 Begründung FNP), dass 
das Vorhaben „raumverträglich ist und ein Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung nicht besteht", wird hiermit deutlich widersprochen. Von den Zielen der Raumordnung 
könnte abgewichen werden, wenn durch die Einleitung eines Zielabweichungsverfahren die 
Raumverträglichkeit nachgewiesen wurde und Grundzüge der Planung nicht berührt werden (§ 6 
Abs. 2 ROG; § 16 SächsLPIG). Ein solches Verfahren wurde nicht durchgeführt, ist jedoch aufgrund 
der dargestellten Sachverhalte erforderlich. 

5. Die weitere Behauptung, der geplante Flächennutzungsplan entspräche übergeordneten Planungen 
und berücksichtige den Regionalplan, ist in Anbetracht der oben aufgeführten schwerwiegenden 
Diskrepanzen, auf die nach den Zitaten im Begründungsschreiben im Übrigen auch mehrmals vom 
Regionalen Planungsverband hingewiesen wird (vgl. S. 14f Begründung B-Plan / S. 1 0f Begründung 
FNP) absolut unverständlich und falsch. Die Gemeinde Nünchritz scheint unter Druck 
übergeordneter Stellen derartig gravierende Baumaßnahmen zulasten ihrer Bürger und von Natur 
und Umwelt auszuführen zu wollen. Dabei wäre es vielmehr angebracht, die Heimatverbundenheit 
ihrer Einwohner zu stärken, indem sie einen lebenswerten und vielfältig strukturierten Raum erhält 
bzw. schafft - eben den Zielen der Raumordnung ehrlich entspricht und diese nicht unter wirtschaft 
lichen Aspekten verbiegt. 

Zu den Belangen des Artenschutzes sind u. a. folgende Punkte festzustellen und werden im weiteren 
Verlauf nach Offenlegung der Entwurfsfassung vervollständigt: 

1. Die nach Artenschutzfachbeitrag S. 28 von der UNB Meißen erlaubte - im Übrigen nicht gesetzes 
konforme - Betrachtung des avifaunistischen Bestandes im Worst-Case-Szenario bedeutet nicht, 
wie vom Planverfasser offenbar irrtümlich angenommen, dass die Avifauna des Gebietes in der 
weiteren Planung überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden muss. Im Gegenteil, das Worst-Case 
Szenario steht vielmehr für die Berücksichtigung jeder möglichen Vogelart, die das Plangebiet als 
Fortpflanzungs-, Nahrungs-, Jagd- oder Wander- und Rastgebiet während des spätsommerlichen, 
herbstlichen, frühwinterlichen und des Frühlingszuges nutzen könnte. Die überplante Fläche ist 
raumordnerisch weder grundlos noch leichtfertig als Vorbehaltsgebiet für Arten- und Biotopschutz 
eingestuft worden. Wir möchten die Planverfasserin, das Büro Knoblich, an dieser Stelle vorab 
darauf hinweisen, dass es sich an dieser Stelle nicht nur um ubiquitäre Arten wie die gern in den von 
Ihnen erstellten Unterlagen aufgeführte Amsel und Blaumeise handelt. Das Schutzgut Natur ist mit 
der erforderlichen Ernsthaftigkeit umfassend und fachgerecht zu behandeln - dies hat Wl')SO mehr 
Relevanz, je größer das Vorhaben ist. 
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2. Je nach Artausstattung und Habitatnutzung ist der Verlust der Vorhabensfläche zu kompensieren. 
Der Aussage „Es besteht insgesamt kein Kompensationsbedarf in Hinblick auf das Schutzgut Fauna 
bzgl. des allgemeinen Artenschutzes" auf S. 31 des Umweltberichtes zum B-Plan wird klar 
widersprochen, da jegliche dieser Einschätzung zugrunde liegenden fachgerecht erhobenen Erfas 
sungsergebnisse fehlen. Mit der nächsten Offenlegung der Planungsunterlagen ist die fachliche 
Qualifikation inkl. Referenzen der damit beauftragten Personen detailliert zu belegen. 

Abschließend sei angemerkt, dass vertragliche Festlegungen zum vollständigen Rückbau der Anlage 
sowie deren umweltverträgliche Entsorgung nach Ablauf der Betriebsdauer fehlen. 

Sollte die Planung fortgesetzt werden, so ist bei der Analyse der Sichtbeziehungen und der Auswirkung 
der PV-FA auf das Landschaftsbild die gegenüberliegende Elbseite und etwaig betroffene Städte und 
Gemeinden miteinzubeziehen. 

Wir erwarten eine fachlich und rechtlich belastbare Auseinandersetzung mit den vorgetragenen 
Einwendungen. 

Bitte beteiligen Sie uns erneut bei Fortführung des Vorhabens. 

Mit freundlichen Grüßen 

·t. A .J. }St~~ 
Susanna Sommer 
Geschäftsführerin 
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